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Bergkamen, 4. Februar 2026 
 
Antrag über die Festsetzung des Hebesatzes der Grundsteuer B und des Hebesatzes der 
Gewerbesteuer im Haushaltsplan 2026 
 

Sehr geehrter Bürgermeister Heinzel, 

die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Rat der Stadt Bergkamen beantragt die 

Festsetzung des Hebesatzes der Grundsteuer B und des Hebesatzes der Gewerbesteuer wie 

folgt: 

 

Antrag 

Der Rat der Stadt Bergkamen beschließt für das Jahr 2026 den Hebesatz der Grundsteuer B 

auf 1115 Punkte festzusetzen. Gleichzeitig wird der Hebesatz der Gewerbesteuer auf 505 

Punkte angepasst.  

Die Verwaltung wird beauftragt, diese beiden Hebesätze auf ihre Einnahmen- und 

Ausgabenwirkungen zu prüfen. 

 

Begründung 

Die Kämmerei hat für das Haushaltsjahr 2026 einen Hebesatz von 1155 Punkten für die 

Grundsteuer B vorgeschlagen – deutlich über dem sozialverträglichen Niveau. Gleichzeitig 

wurde ein Hebesatz von 495 Punkten für die Gewerbesteuer empfohlen. 
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Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen steht für eine sozial ausgewogene Finanzpolitik, die die 

Belastungen der Bürger*innen im Blick hat und gleichzeitig die kommunale 

Handlungsfähigkeit sichert.  

Durch die von uns vorgeschlagene Anpassung des Grundsteuer Hebesatzes B auf 1115 Punkte 

bleibt die Belastung um 40 Punkte unter dem Vorschlag der Kämmerei, was insbesondere 

Familien entlastet.  

Die zusätzliche Einnahme aus einem Gewerbesteuersatz von 505 Punkten ermöglicht die 

Mindereinnahmen aus der Grundsteuer B gegenüber dem Planungsansatzes zu 

kompensieren. 

 

Dabei ist zu beachten, dass durch die aktuelle Regelung der Grundsteuer B, 

Gewerbegrundstücke geringer belastet werden als Wohngrundstücke. Aus unserer Sicht ist 

deshalb die Erhöhung der Gewerbesteuer auf 505 Punkte vertretbar. 

 

Durch die kombinierte Anpassung von Grund- und Gewerbesteuer wird einerseits die soziale 

Gerechtigkeit gewahrt, andererseits die finanzielle Stabilität der Stadt Bergkamen gesichert. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

  

 
Lucie Kleinstäuber      Harald Brückner 
Fraktionsvorsitzende      Fraktionsvorsitzender 
 
 
 
 
 
Nachrichtlich an: 
Erste Beigeordnete Frau Busch 
Beigeordnete und Kämmerin Frau Diebel 
Technischer Beigeordneter Herrn Toschläger 
Fraktionsvorsitzender SPD, Herrn Derichs 
Fraktionsvorsitzender CDU, Herrn Wehmeier 
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE, Herrn Schröder 
Gruppe BergAUF 
Einzelratsmitglied FDP, Herrn Knuhr 
Fraktionsvorsitzender AfD, Herrn Möllmann 


